
, 132.1 der Beilagen zu .. densten"?g:r"aphischen ProtokOllen des 

Bundesrates 

Ber} Ght: 

de.s Hf' ses 

über den Beschluß des Nationalrates v~m 19~ Feber 1975, betreffend 

ein Abkomluen zwischen der Republ 

Republik über den Aufenthalt von 

über die Rechtss"teIlung F 

Juli. 1951 und Protokoll aber die 

3 ~ ,. ... 'Q .. ...,) 1... U o,tlner. 1 "" 6 ! 

t"e~reich und der FranzösischeIl 

Itngen im ~anne der Konvention 

L .. '.Ll.-.·.'~e (Ge~1fer Korcv2ntJ.on vorn 28. 

':.ss~"ellung der:' 1'"'lücht1inge vem 

D;'iS vorlleg(:::~I,de österreichtEmzösische Abkommen regelt 

die Auslegunq der Genfer Kcmvent 1.')ns t::J.mmungen zur Frage wann bei 

Flüchtlingen I die von einem i_n einen anderen Mitgliedstaat gereist 

sind und sich dort. n:Lederqe 1"::; ~3er. I die zuständigkeit flir dje 

Ausstellung eines neuen Rei~~ cku71ent.3 und damit die Verpflichtung 

dem FH~"chtl.i.:ng alle Rechte n,;:lch ("27:: Kcn'lTentlon einzuräumen vom 

früheren auf den numneh:ri.ge:ri. N'_ eLt-:hal tsstaat übergeht. Durch diese 

zwischenstaatliche Vereinbarunq sollen die bisher in der Praxis 

aufgetretenen Auslegung sschvJier:i.gkeiten beseitigt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des 

vorlieqencfm Abkommens die Erlassu:ng von besonderen Bundesgesetzen 

im Sinne des Art .. 50 Abs 'e 2 B-VG zur übe:rfi.ihrung des Vertragsinhaltes 

in die innerstaatliche tsordnung nicht erfordE~r lieh. 

Der Rechtsausscbuß hat cEe gecrcnständliche Vorlage in seiner 

Si tzung vom 25. Feber 1975 in Verhandlung genornmen und einstimmig bp­

schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebn.Is seiner Beratung :::1:.e11 t der Rechtsausschuß somit den 

Ant~~, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des National::::ates vorn 19. Feber 1975 , betr f erle 

ein Abkommen zwischen der Republik österreich und der Französischen 

Republik über den Aufenthalt von Flüchtlingen im Sinne der Konventj.on 

über die Rechtsstellung oe:1:' Flüchtlinge (Genfer Konvention vorn 28. ,;:.~ 

1951 und Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. 

Jänner 1967), wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 25. Feber 1975 

Jasof S c h w e i ger 

Berichterstatter 

Dr. R eie h 1 

Obmann 
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